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Regeste

Unfallversicherung

Erwägungen

E. 1
Der Versicherte beanstandet zunächst, die Vorinstanz habe eine reformatio in peius - eine
Schlechterstellung des Beschwerdeführers - vorgenommen, ohne eine solche formell
angekündigt zu haben. Diese Rüge ist vorab zu behandeln, da deren Begründetheit zur
Aufhebung des angefochtenen Entscheides aus formellen Gründen führen müsste ( BGE
122 V 168 Erw. 3).

E. 2.1
Der vorinstanzliche Entscheid datiert vom 2. Dezember 2002 und erging damit vor dem am
1. Januar 2003 erfolgten In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000. Daher ist dessen die
reformatio in peius betreffender Art. 61 lit. d auf die Frage, ob die formellen
Voraussetzungen einer solchen beachtet wurden, nicht anwendbar; massgebend ist
diesbezüglich vielmehr der bis zum 31. Dezember 2002 in Kraft gestandene Art. 108 Abs. 1
lit. d UVG (vgl. BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 127 V 467 Erw. 1 und Urteil M. vom 13. Februar
2004, C 259/03, Erw. 2).

E. 2.2
Nach dieser Bestimmung ist das Gericht an die Begehren der Parteien nicht gebunden; es
kann eine Verfügung zu Ungunsten der Beschwerde führenden Person ändern oder dieser
mehr zusprechen, als sie verlangt hat, wobei es den Parteien vorher Gelegenheit zur
Stellungnahme gibt. Allgemein hat nach der auf den Anspruch auf rechtliches Gehör ( Art.
29 Abs. 2 BV ; früher Art. 4 aBV ) gestützten Rechtsprechung eine Behörde, die
beabsichtigt, auf ein Rechtsmittel hin zu einer reformatio in peius zu schreiten, die
betroffene Partei vorgängig darauf aufmerksam zu machen und ihr zum einen Gelegenheit
zu einer Stellungnahme einzuräumen und sie zum andern auf die Möglichkeit des
Beschwerderückzugs hinzuweisen ( BGE 122 V 167 Erw. 2a und b).

E. 3.1
Die SUVA vertritt die Auffassung, die erwähnte Rechtsprechung sei auf Situationen
zugeschnitten, in denen ein Leistungsansprecher ohne professionelle juristische
Unterstützung ein Rechtsmittel eingereicht und/oder die beschwerdegegnerische Partei
nicht auf eine reformatio in peius geschlossen habe. Die Einhaltung der erwähnten
formellen Voraussetzungen einer reformatio in peius sei indessen dann nicht zwingend
erforderlich, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Beschwerde führende Partei durch einen



Rechtsanwalt vertreten sei, die Beschwerdegegnerin eine reformatio in peius beantragt und
der beschwerdeführerische Rechtsvertreter im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels
Gelegenheit erhalten habe, sich zu diesem Antrag zu äussern. Von einem im
Anwaltsregister eingetragenen berufsmässigen Rechtsvertreter dürfe erwartet werden, dass
er sowohl um die Bedeutung einer reformatio in peius als auch darum wisse, dass er dieser
mit einem Rückzug der Beschwerde entgehen könne.

E. 3.2
Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Auch ein Rechtsanwalt kann allein
aufgrund dessen, dass die Gegenpartei in der Beschwerdeantwort eine reformatio in peius
beantragt und ihm das Gericht eine Frist zur Einreichung einer Replik ansetzt, nicht wissen,
ob dieses tatsächlich beabsichtigt, in Übereinstimmung mit dem beschwerdegegnerischen
Rechtsbegehren eine reformatio in peius vorzunehmen. Es kann auch von einem Anwalt
nicht verlangt werden, ein Rechtsmittel einzig wegen eines beschwerdegegnerischen
Antrags auf eine reformatio in peius gegebenenfalls zwecks Vermeidung einer
Schlechterstellung rein vorsorglich zurückzuziehen, ohne zu wissen, ob das Gericht selbst
eine solche für angezeigt erachtet, und so Gefahr zu laufen, eine Beschwerde
zurückzuziehen, die - wenn er daran festhielte - gutgeheissen würde. Auch bei einer
anwaltlich vertretenen versicherten Person und bei Vorliegen eines Antrags der Gegenpartei
auf Vornahme einer reformatio in peius darf sich ein Gericht deshalb, wenn es eine
Schlechterstellung beabsichtigt, nicht damit begnügen, die Beschwerde führende
versicherte Person zur Stellungnahme zu den Argumenten des Versicherungsträgers
aufzufordern, sondern ist verpflichtet, sie ausdrücklich auf die beabsichtigte
Schlechterstellung aufmerksam zu machen und ihr Gelegenheit zu geben, darauf zu
reagieren (vgl. für den Fall einer nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin Urteil C.
vom 25. Juni 2003, I 831/02, Erw. 3.2). Indem die Vorinstanz anders vorging, hat sie den
Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör sowie Art. 108 Abs. 1 lit. d UVG
verletzt (vgl. erwähntes Urteil I 831/02, Erw. 3.2). Unter diesen Umständen lässt der
Verzicht auf die Einreichung einer ausführlichen Replik, mit der mangels Information
durch das Gericht nicht zu einer von diesem beabsichtigten, sondern nur zu einer von der
Gegenpartei anbegehrten reformatio in peius hätte Stellung genommen werden können, die
in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobene Rüge, eine formelle Ankündigung der
Schlechterstellung durch die Vorinstanz sei unterblieben, entgegen der Ansicht der SUVA
nicht als rechtsmissbräuchlich erscheinen.

E. 4
Nach dem Gesagten ist der angefochtene Entscheid ohne Prüfung der weiteren
Parteivorbringen aus formellen Gründen aufzuheben. Die Vorinstanz, an welche die Sache
zurückzuweisen ist, wird vor einem neuen Entscheid, sofern sie nach wie vor eine
Schlechterstellung für erforderlich hält, dem Beschwerdeführer die beabsichtigte reformatio
in peius anzeigen und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme dazu sowie zum Rückzug der
Beschwerde geben. Nicht nur die Einräumung der Gelegenheit zur Stellungnahme, sondern
auch jene der Möglichkeit zum Beschwerderückzug, die beide eine Information über die
beabsichtigte reformatio in peius voraussetzen, ist nun in Art. 61 lit. d ATSG ausdrücklich
vorgesehen. Diese Vorschrift, die nicht zwischen anwaltlich vertretenen und anderen
Beschwerdeführenden unterscheidet, ist auf das neue, nach In-Kraft-Treten des ATSG
stattfindende kantonale Gerichtsverfahren anwendbar (vgl. Urteil M. vom 13. Februar 2004,
C 259/03, Erw. 2, und für die Anwendbarkeit des ATSG im Bereich der Unfallversicherung



Art. 1 UVG in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung). Demnach erkennt das Eidg.
Versicherungsgericht:
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